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Beschlussvorschlag: 
 
Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 22.10.2012 wird die HHSt. 0.6300.5139 
(Gemeindestraßen; sonstiger Straßenunterhalt) bzw. das Fachaufgaben-Budget 51.532.400 
/ Tiefbau um 200.000,- € aufgestockt. 
 
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben (a)) bzw. Mehreinnahmen (b)) in Höhe von  
 
a)   70.000,- € bei HHSt. 0.6701.5133 (Straßenbeleuchtung; Unterhalt) (AB 51.532.203) und 
b) 130.000,- € bei HHSt. 0.9000.0410 (Schlüsselzuweisungen vom Land) (AB 11.210.200). 
 
 
 
 

Sachstandsbericht: 

Das Tiefbauamt hat bereits bis Oktober die im Verwaltungshaushalt für 2012 bereitgestellten 
Mittel des Fachaufgabenbudgets 51.532.400 / Tiefbau vollständig aufgebraucht und meldet 
nunmehr einen zusätzlichen Bedarf von 200.000,- € an, um seinen Zahlungsverpflichtungen 
bis zum Ablauf des laufenden Haushaltsjahres nachkommen zu können.  

Die Mehrausgaben innerhalb des Budgets sind überwiegend durch die Aufwendungen für 
den Straßenunterhalt entstanden.  

Um die knapp bemessenen Mittel effektiv einzusetzen, veranlasst das Tiefbauamt vorerst 
nur noch Maßnahmen, soweit Gefahr im Verzug vorliegt und die Arbeiten nicht 
aufgeschoben werden können. 

Die Verwaltung schlägt vor, für noch notwendige, unaufschiebbare Maßnahmen die HHSt. 
0.6300.5139 (Gemeindestraßen; sonstiger Straßenunterhalt) bzw. das Fachaufgaben-
Budget 51.532.400 / Tiefbau um 200.000,- €  aufzustocken. 



 

 

 
 
Die Deckung kann erfolgen durch Minderausgaben (a)) bzw. Mehreinnahmen (b)) in Höhe 
von  
 
a)   70.000,- € bei HHSt. 0.6701.5133 (Straßenbeleuchtung; Unterhalt) (AB 51.532.203) und 
b) 130.000,- € bei HHSt. 0.9000.0410 (Schlüsselzuweisungen vom Land) (AB 11.210.200). 
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